
DABregional | 05/14  9

Gut zu wissen| Fachtagung | Bayern

Die Zulässigkeit allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (abP), 
vor allem im Bereich des Brandschutzes, endete teilweise zum 1. April 2014.

Nach Information der deutschen Bauindu
strie sind momentan zahlreiche Herstel
ler von feuerwiderstandsfähigen Baupro

dukten und Bauteilen vom Auslaufen allgemei
ner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (abP) zum 
1. April 2014 betroffen. Hintergrund ist offen
bar, dass künftig zulässige Extrapolationsspiel
räume und die darauf beruhenden Prüfpro
gramme nicht ausreichend definiert sind. Unter 
Extrapolation in diesem Sinne versteht man 
bspw. die Übertragung eines bestimmten Brand
verhaltens über die der Prüfung zugrunde lie
genden Prüfparameter hinaus.
Nach Erkenntnis des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (DIBt) sowie der Bauaufsichtsbe
hörden der Länder liegen den auslaufenden 
Prüfzeugnissen Extrapolationen zugrunde, die 
von den allgemeinen anerkannten Prüfverfah
ren nicht (mehr) zugelassen werden; auch sei 
der Anwendungsfall auf dafür nicht vorgesehe
ne Produkt und Verwendungsbereiche ausge
dehnt worden. Die Folge war, dass das DIBt die 
betroffenen Prüfstellen aufgefordert hatte, auf 
Extrapolation beruhende abP nur noch bis zum 
1. April 2014 zu verlängern. Nun steht zu be
fürchten, dass für einige marktgängige Baupro
dukte und Bauarten der Verwendbarkeitsnach
weis entfällt.
Das zuständige Gremium der Bauministerkon
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Das Bewusstsein, verantwortungsvoll mit der Ressource Energie umzugehen, ist in den vergangenen Jah
ren deutlich gewachsen. Erkennbar ist dies an zahlreichen Projekten und Innovationen im Bauwesen. 
Über aktuelle Entwicklungen in Forschung und Praxis informieren die Hochschule Augsburg, die Baye

rische Architektenkammer und die Regierung von Schwaben mit einem eintägigen Fachkongress.
Der Kongress zielt auf einen breit angelegten Austausch zum energieeffizienten Bauen auf den Handlungs
ebenen der Stadt, des Gebäudes und der Baumaterialien. Im Fokus stehen dabei Rahmenbedingungen, Pla
nungsinstrumente sowie beispielgebende Projekte und Innovationen.
Zeitgleich zum Fachkongress findet eine Veranstaltung des Studienbereichs Energie Effizienz Design (E2D) 
statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses laden wir ein, sich über Bachelor und Masterarbei
ten sowie Lehrinhalte des E2D zu informieren und am abendlichen Festakt mit einem abwechslungsreichen 
Programm teilzunehmen.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. nnn
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Hinweise zum Auslaufen der abP und zur 
Übergangsregelung: www.bit.ly/1hErxBX

ferenz schlägt für die Fälle, in denen die Vor
aussetzungen für ein abP nicht vorliegen, da die 
Berechtigung in der Bauregelliste ein abP für 
ein Bauprodukt oder die Bauart nicht abdeckt, 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
(abZ) des DIBt vor; das DIBt sei informiert und 
werde entsprechende Anträge schnell und un
bürokratisch bearbeiten. 
In ihrem Schreiben vom 18. März 2014 konkre
tisiert die Bauministerkonferenz ferner folgen
des Vorgehen: 
„Die Länder haben sich abgestimmt und wer
den
• neue beziehungsweise verlängerte abP nur 

für die Verwendung von Bauprodukten/Bau
arten in Bauvorhaben fordern, die ab dem 1. 
April 2014 genehmigt werden,

• für Bauvorhaben, die bis zum 31. März 2014 
genehmigt werden und deren Baubeginn bis 
zum 31. Mai 2014 erfolgt ist, die Verwendung 
von Bauprodukten/Bauarten auch danach 
dulden, wenn die zugrunde liegenden abP bis 
zum 31. März 2014 gültig waren und sicher
gestellt ist, dass deren Einbau zeitnah erfolgt.“

Um Engpässe bei der Verwendung/Anwendung 
von Bauprodukten/Bauarten mit betroffenen 
abP ab dem 1. April 2014 fü r die Bauindustrie 
zu vermeiden, wird den Prü fstellen zugestan
den, die Teile von abPs, die aus bauordnungs

rechtlicher Sicht zwar nicht ordnungsgemäß 
ausgestellt sind, deren Verwendung aber keine 
sachlichen Grü nde entgegenstehen, weil sie auf 
regulär durchgefü hrten Prü fungen basieren, als 
sogenannte „DeckblattabPs“ ausnahmsweise 
und befristet bis zum 31. Dezember 2014 zu 
verlängern. In diesen „DeckblattabPs“ muss 
dann konkret Bezug genommen werden auf die 
zugrunde liegenden und beizufü genden 
Prü fberichte („wie geprü ft“) und auf Antragstel
lerangaben zur Verwendung/Anwendung und 
zum Einbau.
Um den Einbau nicht zugelassener Bauproduk
te bzw. Bauarten und das damit verbundene 
Haftungsrisiko zu vermeiden, ist grundsätzlich 
auf gültige Zulassungen zu achten. Spätestens 
zum Zeitpunkt der Abnahme muss ein gültiger 
Verwendbarkeitsnachweis vorliegen. Wenn kein 
abP mehr vorliegt, müsste eine Zustimmung im 
Einzelfall beantragt werden. In Anbetracht der 
gegenwärtig unsicheren Situation ist bei den 
entsprechenden Bauprodukten und arten be
sondere Vorsicht geboten. Weiterführende In
formation finden Sie auf www.byak.de. Für Rück
fragen wenden Sie sich bitte an das DIBt oder 
die Oberste Baubehörde. nnn Hei


